
Schulische Praktika

Sollen die Praktika als schulische Veranstaltung durchgeführt werden, gelten hierfür

die allgemein für schulische Praktika geltenden Vorgaben nach der VwV Berufliche

Orientierung (auch auf der Seite www.bo-bw.de abrufbar). Dies gilt auch, wenn 

Praktika an schulfreien Tagen, in der unterrichtsfreien Zeit oder als individuelles 

Praktikum einzelner Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit als 

schulische Veranstaltung durchgeführt werden (s. a. Nr. 3.1.2 VwV Berufliche 

Orientierung).

Werden Praktika als schulische Veranstaltung durchgeführt, besteht Unfallversicher-

ungsschutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung. Schulische Praktika 

müssen von der Schule genehmigt werden. 


